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 Landratsamt Sigmaringen / Postfach 14 62 / 72484 Sigmaringen   

 Mit Postzustellungsurkunde 
 
ABO Wind AG 
Herrn Elmar Holz 
Unter den Eichen 7 
65195 Wiesbaden 

Umwelt und Arbeitsschutz 
 
Julia Müller 
Tel: 07571 102-2309 
Fax: 07571 102-2399 
Julia.Mueller@lrasig.de 
 
Sigmaringen, 15.02.2019 
Unser Zeichen: IV/41.3 
JM 

 

Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung gem. §§ 4, 10 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 
Bauherr: ABO Wind AG, Herr Elmar Holz, Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden 
Bauvorhaben: 
 

Errichtung und Betrieb von vier Windkraftanlagen des Typs GE 5.3-158 
mit einer Nabenhöhe von 161 Metern, einem Rotordurchmesser von 
158 Metern (240 Meter Gesamthöhe) und einer Nennleistung von 5,3 
Megawatt (insgesamt 21,2 MW) 

Bauort: 88630 Pfullendorf, Flst.Nr. 806, Gemarkung Denkingen 
 
hier: Nachforderungen 
 
 
Sehr geehrter Herr Holz, 
 
zur Beurteilung des von Ihnen eingereichten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsan-
trags können wir Ihnen nun Folgendes zurückspiegeln:  
 

A. Naturschutzfachliche Nachforderungen / Vollständigkeit der Unterlagen 
Zu den von Ihnen im Nachgang eingereichten Unterlagen „Stellungnahme zu Nachforderun-
gen zum Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung gem. §§ 4, 10 BImSchG“ bzw. 
der „Stellungnahme zum Gutachten von Planstatt Senner zu Untersuchung windkraftempfind-
licher Vogelarten 2018 – Denkingen vom 12.10.2018“ nahmen sowohl die höhere, als auch 
die untere Naturschutzbehörde wie folgt Stellung: 
 

 Naturschutz 

- Rotmilan 

Stellungnahme höhere Naturschutzbehörde: 

„Die vollständige Einsehbarkeit bei der Kartierung 2017 wird zwar in der Stellung-

nahme von „DNP Die Naturschutzplaner“ vom 11.12.2018 behauptet, jedoch nicht 
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begründet. Grundsätzlich ist das Gebiet verhältnismäßig gut einsehbar. Der südli-

che Bereich dürfte relativ am schlechtesten von den drei gewählten Beobach-

tungspunkten 2017 einsehbar gewesen sein.  

 

Es stellt sich jedoch die Frage, warum bei der Kartierung 2018 (Gegengutachten) 

deutlich mehr Überflüge registriert wurden?  

WEA 1: 2017   5 / 2018 19 

WEA 2: 2017 10 / 2018 17  

WEA 3: 2017   3 / 2018 34 

WEA 4: 2017   6 / 2018 17 

 

Unterschiede:  

2017: 6 Brutpaare im Radius von ca. 2 km; 3 Beobachtungspunkte; insgesamt 162 

h Beobachtungszeit; insgesamt 24 Überflüge durch WEA-Raster 

2018: 8 Brutpaare im Radius von ca. 2 km; 4 Beobachtungspunkte (zusätzlich 1 

eingeschränkter Punkt); insgesamt 270 h Beobachtungszeit; insgesamt 87 Über-

flüge durch WEA-Raster; somit wurden fast viermal so viele Überflüge beobachtet 

bei einer knapp doppelt so hohen Beobachtungszeit! 

 

Beim Rotmilan ist daher noch völlig unklar, ob die WEA überhaupt genehmigungs-

fähig sind. Im Gegengutachten sind je WEA-Standort 17 bis 34 Überflüge doku-

mentiert. Wenn man den Zahlen im Gegengutachten folgt, wäre selbst bei nur 17 

Überflügen das signifikant erhöhte Tötungsrisiko erreicht. Bei der außerordentli-

chen hohen Dichte des Rotmilans in der Umgebung der WEA (21 Bp. im 3,3-km-

Radius), ist es fraglich, ob Vermeidungsmaßnahmen überhaupt eine Lenkungswir-

kung entfalten. Die Flächen sind offensichtlich schon hochwertige Nahrungsflä-

chen. Die WEA wären dann nicht genehmigungsfähig (Fallgruppe 2).“ 

 

Stellungnahme untere Naturschutzbehörde: 

„Wie bereits 2017, so wurden auch im Erfassungsjahr 2018 keine belegten Horste 

innerhalb des 1 km-Radius gefunden (mit zitierter Fundstelle im Gutachten Plan-

statt Senner). Befund somit durch zwei versch. Gutachten (DNP und Planstatt 

Senner) belegt. Daraus resultiert der Nachweis für die beiden letzten Jahre, dass 

im maßgeblichen 1 km-Radius keine Rotmilan-Fortpflanzungsstätten festgestellt 

wurden.  

 

Die Beobachtungszeiten während der Raumnutzungsuntersuchungen im Erfas-

sungsjahr 2018 im Vergleich zum Jahr 2017 wurden optimiert, und zwar dahinge-

hend, dass im Jahr 2018 durchgängig vormittags, also in der Zeit der höchsten 

Rotmilan-Aktivität während des Tagesverlaus, beobachtet wurde.  

 

Diese Angaben sind aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde nicht zwingend 

plausibel, da im Gegensatz zu den hier zugrunde gelegten tagesperiodischen Akti-

vitätsgipfeln zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 16 Uhr und Sonnenunter-

gang auch von Beobachtungen im Bereich der sog. Aktivitätspause zwischen 12 

und 16 Uhr bei Beobachtungen protokolliert wurden.“ 

 

- Wespenbussard 

Stellungnahme höhere Naturschutzbehörde: 

„Im Gegengutachten ist im 1.000-m-Radius ein Brutverdacht des Wespenbussards 

beschrieben. Somit ist rechtlich zunächst zu vermuten, dass das signifikant erhöhte 

Tötungsrisiko ausgelöst wird. Vom Vorhabenträger müsste der Gegenbeweis ge-

führt werden.“ 
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- Fledermäuse 

Stellungnahme höhere Naturschutzbehörde: 

„Der Gutachter lehnt in seiner Stellungnahme vom 11.12.2018 Netzfänge für das 

Braune Langohr ab. Es wird davon ausgegangen, dass das Verbot der Zerstörung 

von Fortpflanzungsstätten auf Grund der wenigen potentiellen Höhlenbäume im 

Eingriffsbereich grundsätzlich nicht ausgelöst wird. Und wenn es ausgelöst wird, 

wird dies durch das Aufhängen von Nistkästen kompensiert (CEF). Beidem muss 

aus unserer Sicht widersprochen werden. Bei der Fortpflanzungsstätte geht es 

primär um die Feststellung des kleinräumigen Jagdhabitats vom Braunen Langohr. 

Bei den vielen Nachweisen im Gebiet im Sommerhalbjahr muss im Gebiet von ei-

nem Jagdhabitat ausgegangen werden. Dieser Fragestellung ist bisher nicht aus-

reichend nachgegangen. Zum anderen muss grundsätzlich davon ausgegangen 

werden, dass Nistkästen nicht als CEF-Maßnahmen geeignet sind. Es sei denn, es 

wird explizit im Gebiet nachgewiesen, dass die Fledermäuse schon an Nistkästen 

gewöhnt sind.“ 

 

Stellungnahme untere Naturschutzbehörde: 

„Es fehlen in Bezug auf die vorhandenen Fledermauskästen erläuternde Informati-

onen wie z.B. der Grund von deren Anbringung, deren tatsächliche Nutzung durch 

Fledermäuse sowie ggfs. vorliegende Monitoring-Ergebnisse. 

 

Mit den in den Unterlagen verwendeten Diagrammen betreffend die Artengruppen 

(z.b. Abb. 8.12 der saP) ist keine Unterscheidung der einzelnen Standorte möglich.  

 

Im Fall eines höheren Wertes für den Monat Juni ist z.B. nicht aus dem Diagraf er-

sichtlich, ob es sich um einen Standort mit besonders hoher Aktivität handelt oder 

ob hierbei Werte mehrerer Standorte summiert wurden. Es sind so keine Verbrei-

tungsschwerpunkte mit eventuellen Auswirkungen auf Abschaltzeiten erkennbar 

bzw. abzuleiten.  

 

Für jeden Standort sind in den jeweiligen Balkendiagrammen die Rufanteile diffe-

renziert darzustellen. Z.B. sind in den Darstellungen 13 bis 16 die Rufe pro Nacht 

dargestellt, jedoch diese nicht nach Artengruppen unterscheidbar. Dies wäre zu 

ergänzen. 

 

Eine kartenmäßige Darstellung betreffend die relevanten Vorkommen windkraft-

sensibler Fledermausarten würde eine räumlich Zuordnung der erhobenen Daten 

wesentlich erleichtern uns soll gem. LUBW-Vorgaben in den Unterlagen vorhanden 

sein (vgl. hierzu „Antragsunterlagen für Anlagen zur Nutzung von Windenergie – 

Checkliste für Genehmigungsanträge nach dem BImSchG“ LUBW Juni 2016). 

 

Im Zusammenhang mit den Angaben zu den Transekt-Begehungen fehlen Anga-

ben zu den Begehungszeiten.  

 

Die im Rahmen der Argumentation verwendeten bzw. zitierten Gutachten sind 

nicht direkt aus den Unterlagen ersichtlich und nachvollziehbar. Hier sind v.a. der 

Erlebnisbericht zum Gondelmonitoring (LARS CONSULT 2017), die Faunistischen 

Erfassungen Vögel Fledermäuse Haselmaus (PLANSTATT SENNER 2017, 2018) 

sowie die saP Windpark Hilpensberg (ÖKO-LOGIE & STADTENTWICKLUNG 

2013 und 2014; vgl. auch Tab 12 der saP) zu erwähnen. 

 

Bei der Durchsicht der Unterlagen ist ferner aufgefallen, dass die zitierte Aussage 

aus dem FNP (Planstatt Senner 2017), mit der auf ein niedriges Quartierpotential 

bei Sichtung der mitgelieferten mehrseitigen Tabellen zu den potentiellen Fleder-
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mausquartieren im Untersuchungsgebiet (tlw. höherwertige, z.T. in Laubbäumen) 

nicht ohne weiteres nachvollziehbar ist. Dies ist zu erläutern.  

 

Gemäß den LUBW „Hinweisen zur Untersuchung von Fledermausarten bei Bau-

leitplanung und Genehmigung von Windenergieanlagen“ ist für den Fall, dass „mit 

dem Vorkommen baumhöhlenbewohnender, windkraftempfindlicher Fledermaus-

art(en) zu rechnen ist“ und bei vorliegendem Quartierangebot einen Kurzzeittele-

metrie durchzuführen.  

 

Die hier dargestellten Defizite sind in den Unterlagen zu ergänzen und für eine ab-

schließende Stellungnahme noch vorzulegen.“ 

 

- Haselmaus 

Stellungnahme höhere Naturschutzbehörde: 

„Die Ausgleichsmaßnahme für die Haselmaus wird nicht genau beschrieben. Die 

Gutachter gehen davon aus, dass die Maßnahmen „durch die Auswahl einer mög-

lichst hohen Pflanzqualität … kurzfristig ihre Funktion erfüllen“. Eine ganz kurzfris-

tig wirkende Maßnahme ist überhaupt nur denkbar, wenn die Fläche schon sehr 

nahe einem Haselmaus-Lebensraum mit schon vorhandenem Bewuchs kommt. 

Dann müsste durch eine Kartierung bis in den Herbst 2019 nachgewiesen werden, 

dass die Fläche tatsächlich nicht besiedelt ist. Anderseits könnte eine klar nicht be-

siedelte Fläche, z. B. Ackerfläche, genommen werden. Dann müsste keine Kartie-

rung erfolgen, jedoch wäre wegen dem langen Entwicklungszeitraum eine Aus-

nahme notwendig. Letztendlich fehlt die konkrete Ausgleichsfläche. Diese „wird zu 

einem späteren Zeitpunkt … erstellt und der … Genehmigungsbehörde vorgelegt.“ 

 

In der Stellungnahme der Gutachter vom 11.12.2018 werden zahlreiche Unterla-

gen angekündigt, die für eine Beurteilung der Ausnahmetatbestände aus unserer 

Sicht auch zwingend erforderlich sind. Bei der Fledermaus und möglicherweise 

auch bei der Haselmaus halten wir eine Nachkartierung für erforderlich. Grundsätz-

lich kann dies auch erfolgen, nachdem die Vollständigkeit der Unterlagen bestätigt 

wurde. Allerdings sollte die Vorhabenträgerin darauf hingewiesen werden, dass 

selbst bei Vorlage der angekündigten Unterlagen die im Raum stehenden arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände nicht ausgeräumt sind.“ 
 
Nachdem insbesondere im Hinblick auf den Rotmilan eine Genehmigungsfähigkeit zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar ist, kann die Vollständigkeit der Unterlagen nicht be-
stätigt werden.  
 
B. Weitere Nachforderungen 
Die nachfolgend aufgeführten Nachforderungen im Hinblick auf immissionsschutz-/abfall- und 
forstwirtschaftsrechtliche Belange sind Detailunterlagen, die auch während des Verfahrens 
noch nachgereicht werden können. 
 

 Immissionsschutz 

In die Schallimmissionsprognose vom 30.11.2018 (Bericht Nr. 18-1-3033-001-ND) 

wurden die Immissionsorte „Pfullendorf, Burgweg 7“ (IO BG) und „Pfullendorf, Burg-

weg 10“ (IO BF) aufgenommen. In Formblatt 2.8 „Lärm“ fehlen diese beiden Immissi-

onsorte allerdings noch, sodass dieses entsprechend ergänzt werden muss.  
 
Die Annahme, dass sich vorgenannte IO in einem Mischgebiet befinden, ist nicht kor-
rekt. Die Bebauung entlang dem Burgweg wird als allgemeines Wohngebiet (WA) 
klassifiziert, sodass die fehlerhafte Gebietszuordnung und die daraus resultierenden 
Schlussfolgerungen in der Schallprognose der Korrektur bedürfen. 
 



 

 
   

Seite 5 / 6 
 

Die Immissionsorte 

- Pfullendorf, Langgassen 14 (IO AI), 

- Pfullendorf, Hilpensberg 2 (IO AI), 

- Pfullendorf, Hilpensberg 10 (IO AI) und  

- Heiligenberg, Oberhaslach 4 (IO BC) 

werden laut Formblatt 2.8 und der vorgenannten Schallprognose dem Außenbereich 

zugeordnet. Dies stellt ein formaler Fehler da, da die genannten Immissionsorte als IO 

im unbeplanten Innenbereich anzusehen sind. Bitte korrigieren Sie dies entsprechend.  
 

 Abfall 

Die bei Wartungsarbeiten anfallenden Abfälle wurden in die Formblätter aufgenom-

men. Allerdings wurden die Formblätter 2.11 und 2.12 exakt gleich ausgefüllt. Es ist 

jedoch eine Unterscheidung in Abfälle zur Verwertung (Formblatt 2.11) und Abfälle zur 

Beseitigung (Formblatt 2.12) vorzunehmen.  

 

Bei den Abfällen handelt es sich hauptsächlich um Öle und Fette, die in der Regel ge-

mäß der Altölverordnung (AltölV) stofflich aufgearbeitet oder nachrangig energetisch 

verwertet werden. Eine Beseitigung kommt nur bei starker Verunreinigung (z.B. mit 

PCB) in Betracht, da eine Verwertung immer Vorrang vor einer Beseitigung hat (vgl. § 

7 Kreislaufwirtschaftsgesetz). 

 

Die Abfälle mit den Abfallschlüsseln 12 01 12* (gebrauchte Wachse u. Fette), 13 01 

10* (nicht chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis) und 13 02 06* (synthetische Ma-

schinen-, Getriebe- und Schmieröle) können im Formblatt 2.11 eingetragen werden, da 

sie vorrangig verwertet und nur in Ausnahmefällen der Beseitigung zugeführt werden. 

 

Die Abfallschlüssel 10 01 12 (Azimutlager/-verzahnung) und 10 21 12(Pitchlager) exis-

tieren nach der aktuellen Abfallverzeichnisverordnung (AVV) nicht. Möglicherweise 

handelt es sich um einen Tippfehler. Die Abfallschlüssel sind sowohl in den Formblät-

tern als auch in der Beschreibung (Register 8) zu korrigieren.  

 

Der Abfallschlüssel 15 02 02* (Aufsaug- u. Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter 

a.n.g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt 

sind) wird in der Beschreibung (Register 8, Technische Dokumentation, 3. Wartungs- 

u. Reparaturarbeiten) erwähnt, er fehlt jedoch in den Formblättern. Der Abfallschlüssel 

ist in den Formblättern zu ergänzen. 

 

In den Formblättern fehlt außerdem die *-Kennzeichnung bei den Abfallschlüsseln. Die 

* gehören zu den offiziellen Abfallschlüsseln gemäß AVV und kennzeichnen diese Ab-

fälle als gefährlich. Sie sind in den Formblättern mitaufzuführen. 

 

In der technischen Dokumentation (Register 8, Punkt 3. Wartungs- u. Reparaturarbei-

ten) der Beschreibung wird schließlich bei der Fußnote 1 auf Verwertungsverfahren 

nach Anhang II A/II B KrW-/AbfG verwiesen. Das KrW-/AbfG ist seit 2012 nicht mehr in 

Kraft, es wurde durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) abgelöst. Dies sollte ak-

tualisiert werden.  
 

 Forst 
Für die Windenergieanlage 3 ist ein Streckenneubau erforderlich, der langfristig be-
stehen bleiben muss. Diese Strecke sollte südlich an den vorhandenen Weg ange-
bunden werden, das alte Trassenzwischenstück dann rückgebaut werden, um eine 
Doppelerschließung zu vermeiden. Bitte legen Sie hierzu eine entsprechende Neu-
planung vor.  
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Als Ausgleichsmaßnahme für die Beeinträchtigung der Haselmauspopulation ist die 
kleinflächige Anpflanzung von Sträuchern vorgesehen. Dies muss in Zusammenar-
beit mit der zuständigen Forstverwaltung geschehen. Die Flächengröße muss im Vor-
feld noch quantifiziert und mit der unteren Forstbehörde und dem Waldbesitzer abge-
stimmt werden. Die hierfür geforderten Lichtstellungen des Waldes haben Einfluss 
auf wichtige forstwirtschaftliche Aspekte und können nicht über die Waldbesitzinte-
ressen hinweg festgelegt werden. die Flächengröße und die konkrete Umsetzungs-
beschreibung müssen in den Planunterlagen dargestellt werden. Gleiches gilt für die 
Festlegung von neuen Habitatbäumen für Fledermäuse und höhlenbewohnende Vo-
gelarten. Die Planunterlagen sind auch hier zur Beurteilung der forstwirtschaftlichen 
Relevanz zu ergänzen. 

 
 
Wir bitten Sie um Rückmeldung bis spätestens zum 15.03.2019 wie Sie mit den naturschutz-
fachlichen/-rechtlichen Belangen bzw. dem Gesamtantrag umgehen wollen.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Adrian Schiefer 


